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Redaktionsschluss nächster Frymettiger: 10. Januar 2023 

__________________________________________________________________________ 
 

Inhaltsübersicht: 

- Gemeindeversammlung vom 24. November 2022, 20.00 Uhr 

- Aus dem Gemeinderat: - Impressionen der Dachsanierung Schulhaus 
     - Ressourcenvertrag mit der Kantonspolizei 
     - Energie ist knapp – verschwenden wir sie nicht 

- Aus dem Gemeindehaus: - Papiersammlungen 2023 
     - Kirchliche Mitteilungen / Anlässe 
    - BfU Sicherheitstipp  
     - Informationen der Ausgleichskasse 
     - Pro Senectute: Dienstleistungsangebot 
     - Seniorenforum 60+ 

- Aus dem Schulhaus:  - Vorschulangebote 

- Vereine / Anlässe  - Frymettige-Bummler: nächste Anlässe 
   - Coop Gemeinde Duell 
   - Gospelchor Just For Fun 
   - Neujahrshöck  
 

 
Der Gemeinderat, die Schulkommission sowie das Gemeinde- und Schulpersonal wünschen 
allen frohe Festtage und alles Gute für 2023. 

 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt wie folgt geschlossen: 
 

Freitag, 23. Dezember 2022 – Montag, 2. Januar 2023 
 

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Gemeindepräsidenten, 
Herr Niklaus Moser, Diessbachstrasse 14, 3510 Freimettigen. Tel. Mobile 
078 674 77 23. Besten Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

 
 

 

Informationsblatt des 
Gemeinderates und der 
Gemeindeverwaltung 
Freimettigen 
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Gemeindeversammlung 
Donnerstag, 24. November 2022, 20.00 Uhr, Schulhaus Freimettigen 
 

Traktandenliste 

1.  Ortsplanungsrevision: 
Orientierung und Genehmigung 

2. Jungbürgerehrung 

3. Kommunale Wahlen: 
 Wahl eines Gemeinderatsmitglieds 
 (Demission Dieter Friedli) 

4. Gemeindeverwaltung: 
Genehmigung Stellenerrichtung 

5. Budget 2023: Beratung und Genehmi-
gung, Festsetzen der Steueranlage und 
der Liegenschaftssteuer 

6.  Orientierungen und Verschiedenes 

Die Unterlagen zu den traktandierten Ge-
schäften liegen bis 24. November 2022 in 
der Gemeindeverwaltung öffentlich auf. 

Alle seit drei Monaten in der Gemeinde 
angemeldeten Schweizerinnen und 
Schweizer, die das 18. Altersjahr zurück-
gelegt haben, sind zur Versammlung ein-
geladen.  
 
Im Anschluss an die Versammlung wird 
ein kleines Apéro spendiert. 
 
 
 

1. Ortsplanungsrevision:  
 Orientierung und Genehmigung 
 

Wieso braucht Freimettigen eine aktua-
lisierte Ortsplanung? 

Die Gesetzgebung verlangt eine periodi-
sche Überprüfung einer Ortsplanung alle 
10 bis 15 Jahre. Seit der letzten Ortspla-
nung von Freimettigen von 2008 hat sich 
die übergeordnete Raumplanungsgesetz-
gebung geändert. Insbesondere die Be-
strebungen zur nachhaltigen Entwicklung 
und zum Schutz des Kulturlands fordern 
von den Gemeinden, den Boden haushäl-
terisch zu nutzen und Siedlungen nach 
innen zu entwickeln. In diesem Zusam-
menhang wurde auch der Spielraum für 
die Entwicklung durch Einzonungen von 
Bund und Kanton stark eingeschränkt.  
 
 
 

 
Konkret muss die Gemeinde nachfolgen-
de, übergeordnete Aufträge erfüllen, res-
pektive in der baurechtlichen Ordnung 
grundeigentümerverbindlich umsetzen: 

 Umsetzung der Vorgaben zur Sied-
lungsentwicklung nach Innen (SEin) 
und zum Schutz des Kulturlands bei 
raumwirksamen Planungen 

 Umsetzung der Harmonisierung der 
Begriffe und Messweisen im Bauwesen 
(BMBV) 

 Anpassung des Zonenplans an das 
Kataster der öffentlich-rechtlichen Ei-
gentumsbeschränkungen (ÖREB-
Kataster) 

 Festlegung der Gewässerräume nach 
der geänderten Gewässerschutz- und 
Wasserbaugesetzgebung 

 Erarbeitung einer Landschaftsplanung 
nach den aktuellen Vorgaben des Kan-
tons 

 Umsetzung der aktuellen Naturgefah-
renkarte im Zonenplan 

 Umsetzung des geänderten Bauinven-
tars 

 Durchführung einer Waldfeststellung 
gemäss aktueller Waldgesetzgebung 

 Generelle Anpassung des Bauregle-
ments auf die in der kantonalen Bauge-
setzgebung abschliessend geregelten 
Bestimmungen 

 

Dies erfordert eine grundlegende Überprü-
fung der räumlichen Entwicklungsausrich-
tung der Gemeinde sowie eine Anpassung 
der Ortsplanung an die aktuellen Bedürf-
nisse und Herausforderungen. 
 
Welches sind die Instrumente der aktu-
ellen Ortsplanungsrevision?  

Mit der Ortsplanungsrevision wurden fol-
gende Instrumente erarbeitet: 

 Totalrevidiertes Baureglement 

 Neufassung des Zonenplans  
 

Zur Information dient ein Hinweisplan mit 
jenen Gebieten und Objekten mit Bau- und 
Nutzungsbeschränkungen, die grundei-
gentümer- oder behördenverbindlich sind, 
jedoch nicht im Rahmen der baurechtli-
chen Grundordnung erlassen werden. 
Ausserdem wurde im Rahmen der Orts-
planungsrevision ein Landschaftsinventar 
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als Grundlage für die Aktualisierung der 
Landschaftsplanung erstellt.  
 
Welches sind die wichtigsten Änderun-
gen?  
Im Rahmen der Siedungsentwicklung 
nach Innen zont die Gemeinde mehrere 
Bereiche von der Wohnzone 1 in die 
Wohnzone 2, respektive Wohn- und Ge-
werbezone 2 auf.  
 

In den beiden Bereichen «ZPP Stockhorn-
blick» und «Areal Beck-Hirschi» sind Ein-
zonungen geplant, die weitergehende Ab-
klärungen mit dem Kanton und der Regio-
nalkonferenz Bern-Mittelland bedingen, 
weswegen sie in einem separaten Pla-
nungsvefahren beplant werden. Um keine 
Planbeständigkeit zu generieren, werden 
die beiden Areale von der Revision aus-
genommen und die Bereiche im Zonen-
plan als «Nutzung unverändert gemäss 
Zonenplan von 2008» dargestellt.  
 

Gemäss übergeordneten Aufträgen wur-
den für alle Gewässer, die weder eingedolt 
sind noch im Wald liegen, die Gewässer-
räume festgelegt und entsprechend im 
Zonenplan bezeichnet.  
 

Die bestehenden Landschaftsschongebie-
te wurden – unter Berücksichtigung der 
landwirtschaftlichen Nutzung – überprüft 
und angepasst. Die bestehenden Hof-
gruppen wurden aus den Landschafts-
schongebieten entlassen.  
 
Weiteres Vorgehen 

Die Gemeindeversammlung wird über die 
Ortsplanungsrevision im Ganzen be-
schliessen. Nach Ablauf der 30-tägigen 
Beschwerdefrist werden die bereinigten 
Akten an das AGR zur Genehmigung wei-
tergeleitet. Das AGR entscheidet im Rah-
men des Genehmigungsverfahrens über 
die offenen Einsprachen.  

Während der Auflagefrist sind zwei Ein-
sprachen eingegangen. Gegenüber der 
öffentlichen Auflage resultiert daraus eine 
Änderung im Baureglement betr. die ZöN 
ARA. Die Bestimmung über die ZöN wird 
dahingehend ergänzt, dass eine Wohn-
nutzung im bestehenden Volumen Ge-
bäude Nr. 143 möglich ist.  

Die zweite Einsprache konnte nicht berei-
nigt werden. Diese wird zum Entscheid 
ans AGR überwiesen werden. 

 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, die Ortspla-
nungsrevision, bestehend aus dem neuen 
Baureglement und dem neuen Zonenplan 
(inkl. der im Zonenplan bezeichneten zwei 
Bereichen, in denen die Nutzung unverän-
dert gemäss Zonenplan 2008 gelten soll) 
sowie die Änderung der Bestimmungen in 
Art. 221 «2 ARA» gegenüber der öffentli-
chen Auflage, zu genehmigen. 
 
 
 

2. Jungbürgerehrung 

Dieses Jahr erreichen drei Personen das 
18. Altersjahr. Den an der Versammlung 
teilnehmenden JungbürgerInnen werden  
der Bürgerbrief und ein Präsent überge-
ben. 
 
 
 

3. Kommunale Wahlen 

Wahl eines Gemeinderatmiglieds 
(Demission Dieter Friedli) 

Dieter Friedli gehört dem Gemeinderat seit 
2019 an. In den vergangenen Jahren war 
er in der Gemeindebehörde eine wichtige 
Stütze. Für seinen Einsatz zu Gunsten der 
Öffentlichkeit danken wir ihm bestens. Im 
Verlaufe des kommenden Jahres wird Die-
ter Friedli mit seiner Familie wegziehen 
und stellt sich deshalb nicht mehr zur 
Wiederwahl. 

Herr Walter Schmid, Bächlimattstrasse 1, 
stellt sich für den freiwerdenden Sitz im 
Gemeinderat zur Wahl. Herr Schmid 
wohnt seit 2008 mit seiner Familie in 
Freimettigen. Er erreicht Mitte 2023 das 
Rentenalter und kann sich deshalb die 
Übernahme des Amtes gut vorstellen. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, Herr Walter 
Schmid für eine Amtsdauer von vier Jah-
ren (2023 – 2026) in den Gemeinderat zu 
wählen. 
 
Weitere Wahlvorschläge sind auch anläss-
lich der Versammlung noch möglich. Die 
Wahl würde in diesem Fall dann geheim 
erfolgen. 
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Nach Redaktionsschluss wurde bekannt, 
dass ein weiteres Rats- und Schulkom-
missionsmitglied per sofort zurückgetreten 
ist. Das Traktandum «Kommunale Wah-
len» wird entsprechend ergänzt werden. 
 
 
 

4. Gemeindeverwaltung: 
Genehmigung Stellenerrichtung 

Im Jahr 1989 wurde für die Gemeindever-
waltung letztmals eine Arbeitsplatzbewer-
tung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass 
die Verwaltungsstelle 76.3 % eines Voll-
amtes umfasst. Damals war das Führen 
der Finanzbuchhaltung noch nicht Gegen-
stand der Freimettiger-
Verwaltungstätigkeit. Deshalb wurde die 
heutige Gemeindeverwalterin denn auch 
im Laufe der Zeit mit einem 100 % -
Pensum angestellt.  

Der gesellschaftliche, technologische, poli-
tische und wirtschaftliche Wandel der letz-
ten Jahre hat das Umfeld der öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesen rasant und teil-
weise tiefgreifend verändert. Einerseits 
müssen die Gemeinwesen den wachsen-
den Ansprüchen der Bevölkerung gerecht 
werden und andererseits müssen sie sich 
mit den verschiedenen übergeordneten 
Reformen auseinandersetzen, die zum 
Teil erhebliche Auswirkungen auf die Ge-
meinwesen und ihre Strukturen haben. 

Gemäss Art. 12 Personalreglement lässt 
der Gemeinderat die Stellen der Verwal-
tung neu bewerten, wenn sich das Ar-
beitsvolumen wesentlich ändert. 

 
Der Gemeinderat hat deshalb durch den 
Verband Bernisches Gemeindekader in 
einem Gutachten die Arbeits- und Organi-
sationsverhältnisse bewerten lassen. Das 
Ergebnis belegt, dass für die Gemeinde-
verwaltung inkl. Führen der AHV-
Zweigstelle ein Stellenbedarf von 155 % 
besteht. Dass die erforderlichen Arbeiten 
aktuell bewältigt werden können, ist nur 
dank dem grossen Engagement der Ge-
meindeverwalterin sowie einem hohen 
Einsatz der Behördenmitglieder möglich. 
Zudem ist die Stellvertretung der Gemein-
deverwalterin ungenügend gewährleistet. 
Der Gemeinderat beabsichtigt, eine zu-
sätzliche Verwaltungsstelle mit einem 
Pensum von 50 % zu schaffen. Dies wird 
voraussichtlich jährliche wiederkehrende 
Kosten von rund Fr. 40’000.00 verursa-
chen. Die einmaligen Kosten für die Ein-
richtung eines 2. Arbeitsplatzes werden 
auf Fr. 13'500.00 geschätzt. Beide Beträge 
sind im Budget 2023 berücksichtigt. 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt, der Errich-
tung einer 50 % - Stelle für die Verwal-
tungstätigkeit zuzustimmen, verbunden mit 
jährlich wiederkehrenden Kosten von Fr. 
40'000.00. 
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5. Budget 2023: Beratung und Ge-
nehmigung, Festsetzen der Steu-
eranlage und der Liegenschafts-
steuer 

 
Das Budget 2023 schliesst wie folgt ab: 

Gesamthaushalt 

Gesamtaufwand    Fr. 2'148’310.00 
Gesamtertrag     Fr. 2'017’050.00 

Aufwandüberschuss   Fr.  131’260.00 

 

Allgemeiner Haushalt 

Gesamtaufwand    Fr. 1'925’560.00 
Gesamtertrag     Fr. 1'835’900.00 

Aufwandüberschuss   Fr.     89’660.00 

 
 
 

 

Der budgetierte Aufwandüberschuss kann 
durch den vorhandenen Bilanzüberschuss 
(Eigenkapital) gedeckt werden. Per Ende 
2023 wird der Bilanzüberschuss rund Fr. 
424’000.00 betragen, was ca. 8 Steueran-
lagezehnteln entspricht. Der empfohlene 
Wert liegt bei mind. 3 Steueranlagezehn-
teln. 

Gemäss Finanzplan 2023 – 2027 kann in 
den kommenden Jahren mit geringeren 
Defiziten gerechnet werden. Für 2024 wird 
gar ein höherer Ertragsüberschuss erwar-
tet, aufgrund einer geplanten Aufwertung 
von Finanzvermögen.  
 
Das detaillierte Budget kann bei der Ge-
meindeverwaltung bezogen werden oder 
unter www.freimettigen.ch heruntergela-
den werden. 
 
 

 
 
 
Das Budget 2023 basiert auf folgenden Ansätzen: 
 
Gemeindesteueranlage (unverändert) 1.80 Einheiten  

Hundetaxe (unverändert) Fr. 70.00 pro Hund  

Liegenschaftssteuer (unverändert) 1.5 ‰ des amtlichen Wertes 
 
Kehrichtgrundgebühr (unverändert) Fr. 80.00 pro Haushalt / Betrieb 

Grüngutpass (unverändert) Fr. 30.00 

Containerplomben (unverändert) Fr. 47.50 / Stück 

Sackgebühren (unverändert) gem. AVAG (Fr. 1.90 / 35l, Fr. 3.20 / 60l) 

Abwasserentsorgung (unverändert) Fr. 2.90 / m3,  Grundgebühr: Fr. 4.00/ BW im Wohnbereich 
(exkl. MWST)  Fr. 4.00 / BW übrige 
  Regenabw.: Fr. 50.00 / 0 – 50 m2 
  Fr. 85.00 / 51 – 251 m2 
  Fr. 170.00 / 251 – 500 m2 
  Fr. 35.00 / 100 m2 ab 501 m2 

Wasserversorgung (unverändert) Fr. 1.50 / m3,  Grundgebühr: Fr. 2.00 / BW im Wohnbereich 
   Fr. 1.00 / BW übrige 
  Löschgebühr: Fr. 175.00 / bew. Gebäude 
 

http://www.freimettigen.ch/
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Zusammenzug Erfolgsrechnung: Funktionale Gliederung (Gesamthaushalt) 
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Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 

Erfolgsrechnung 
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Spezialfinanzierungen 

 
Wasserversorgung 

In der Spezialfinanzierung Wasserversor-
gung hat sich aufgrund der Einnahmen 
aus Anschlussgebühren sowie tieferen 
Beiträgen an den Wasserverbund Kiesen-
tal in den letzten Jahren ein beachtlicher 
Betrag im Rechnungsausgleich ange-
sammelt. Die Gebühren wurden deshalb 
auf das Gebührenjahr 2018/19 gesenkt. 

Die Wasserrechnung schliesst dadurch 
defizitär, was aber aufgrund der vorhan-
denen Reserven absolut tragbar ist. Per 
Ende 2023 dürfte sich der Bestand im 
Rechnungsausgleich auf Fr. 114'187.19 
reduzieren. 
 
Abwasserentsorgung 

In der Spezialfinanzierung Abwasser hat 
sich in den vergangenen Jahren ein be-
achtlicher Betrag im Rechnungsausgleich 
angesammelt aufgrund eingegangener 
Anschlussgebühren. Der Gemeinderat hat 
deshalb die Gebühren ab 01.10.2016 ge-
senkt. Das Budget 2023 präsentiert sich 
defizitär, da im Budgetjahr Leitungsspü-

lungen auf dem ganzen Gemeindegebiet 
anstehen. Per Ende 2023 beträgt der Be-
stand im Rechnungsausgleich voraus-
sichtlich rund Fr. 110’245.00, was nach 
wie vor eine gute Basis ist. In den kom-
menden Jahren kann wieder mit leichten 
Ertragsüberschüssen gerechnet werden. 
 
Abfallentsorgung 

Das Budget 2023 für die Spezialfinanzie-
rung Abfall präsentiert sich nahezu ausge-
glichen. Die Gebühren bleiben unverän-
dert. 

Die Entschädigung für das Altpapier ist 
wieder etwas höher als im Vorjahr. Die 
Einnahmen aus den Sack- und Markenge-
bühren bleiben stabil. Erhöht haben sich 
die Transportkosten für die Abfall- und 
Altpapierentsorgung. 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 

a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern: das 1.8 – fache des kantonalen 

Einheitssatzes (unverändert) 

b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern: 1.5 °/oo des amtlichen Wertes 

(unverändert) 

c) Genehmigung Budget 2023 bestehend aus: 

 Aufwand Ertrag 

Gesamthaushalt Fr. 2'148’310.00 Fr. 2'017’050.00 
Aufwandüberschuss  Fr.   131’260.00 
   
Allgemeiner Haushalt Fr. 1'925’560.00 Fr. 1'835’900.00 
Aufwandüberschuss  Fr.      89’660.00 

   
SF Wasserversorgung Fr.      52’200.00 Fr.      38’800.00 
Aufwandüberschuss  Fr.      13’400.00 

   
SF Abwasserentsorgung Fr.    125’650.00 Fr.    100’000.00 
Aufwandüberschuss  Fr.      25’650.00 

   
SF Abfallentsorgung Fr.      44’900.00 Fr.      42’350.00 
Aufwandüberschuss  Fr.        2’550.00 

 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget 2023 zu genehmigen. 
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Aus dem Gemeinderat  
 

Impressionen der Dachsanierung Schulhaus 
 

   

   
 

__________________________________________________________________________ 

 
 

Ressourcenvertrag mit der Kan-
tonspolizei 
 

Im Zusammenhang mit der Inkraftsetzung 
des neuen Polizeigesetzes per 1. Januar 
2020 müssen sich die Gemeinden in Form 
von pauschalisierten Kosten zur Hälfte an 
den Kosten der Kantonspolizei zur Ereig-
nisbewältigung und für die Vollzugshilfe 
beteiligen. Für unsere Gemeinde belaufen 
sich die pauschalisierten Kosten auf Fr. 
300.00 / Jahr. Für grössere Gemeinden 
hat die Neuregelung jedoch recht hohe 
Mehrkosten zur Folge. 
 
Auf Initiative der Gemeinde Worb haben 
sich die Gemeinden Allmendingen b. Bern, 
Arni, Biglen, Freimettigen, Kiesen, 
Münsingen, Rubigen, Wichtrach, Worb 

und Konolfingen geeinigt, einen gemein-
samen Zusammenarbeitsvertrag mit der 
Kantonspolizei abzuschliessen. Mit einem 
Ressourcenvertrag können die Gemein-
den neu auf strategische und operative 
Ziele der Kantonspolizei direkt Einfluss 
nehmen.  
 
In einem zweiten Schritt können die am 
Ressourcenvertrag beteiligten Gemeinden 
prüfen, ob selbst ein Radargerät ange-
schafft und bewirtschaftet wird. Dieser 
Punkt war mit dafür verantwortlich, dass 
der Gemeinderat entschieden hat, dem 
Ressourcenvertrag zuzustimmen. Dieser 
wird voraussichtlich per 1. Januar 2023 in 
Kraft treten. 
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Aus dem Gemeindehaus  
 
 

 

Papiersammlungen 2023 

Das Papier und Karton wird jeweils 
am Abfuhrtag ab 13.00 Uhr bei den 
üblichen Kehrichtsammelplätzen 
abgeholt durch die Zbären Trans-

port AG. 

 

 

 
 

Abfuhrdaten 2023 

Donnerstag, 26.01.2023 
Donnerstag, 23.02.2023 
Donnerstag, 23.03.2023 
Donnerstag, 27.04.2023 
Donnerstag, 25.05.2023 
Donnerstag, 22.06.2023 
Donnerstag, 27.07.2023 
Donnerstag, 31.08.2023 
Donnerstag, 28.09.2023 
Donnerstag, 26.10.2023 
Donnerstag, 23.11.2023 
Donnerstag, 21.12.2023 

 
 

Kirchliche Mitteilungen / Anlässe 
 

Reformierte Kirchgemeinde Oberdiessbach 

Seniorennachmittage 2022/2023 
 

Datum Zeit Ort 

Mittwoch, 07. Dezember 2022 14.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus O’bach 
(Adventsnachmittag) 

Mittwoch, 11. Januar 2023 14.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus O’bach 
(Fotoshow) 

Samstag, 18. Februar 2023 14.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus O’bach 
(Jodel mit den «Fluebuebe») 

Mittwoch, 08. März 2023 14.00 Uhr 
Kastanienpark (Saal) 
(Spielend älter werden) 

Mittwoch, 05. April 2023 14.00 Uhr 
Kirchgemeindehaus O’bach 
(Sen.theater Silberdischtle) 

 

 

Reformierte Kirchgemeinde: Voranzeige Aussen-Gottesdienst in Freimettigen 
 

Datum Zeit Ort 

Sonntag, 11. Juni 2023 09.30 – 11.00 Uhr Hammersmatt Freimettigen 

 

 

Weitere Informationen zur Kirchgemeinde Oberdiessbach erhalten Sie bei:  

Pfarramt Kirche, Pfarrer Roland Langenegger, Tel. 031 771 02 45 oder unter 

www.kirche-oberdiessbach.ch  

http://www.kirche-oberdiessbach.ch/
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Sicheres Heimwerken 
Kein Gebastel beim Do it yourself 
 

Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz sind beim 
Heimwerken unverzichtbar. Das ist aber noch längst nicht al-
les, was sicheres Do it yourself ausmacht. Lesen Sie hier, was 
es braucht, um Unfälle zu verhindern.  
 

Die wichtigsten Tipps 

 Schutzausrüstung tragen 

 Lange Haare zusammenbinden und Kleidung tragen, die sich nicht verfangen kann 

 Standfeste Leiter verwenden 

 Bedienungsanleitung lesen 

 Im Freien einen FI-Schutzschalter benützen 
 

Jedes Jahr verletzen sich 45 000 Personen der Schweizer Bevölkerung beim Heimwerken. 
Deshalb sollten Produkte wie Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz zur Stan-
dard-Ausrüstung aller Heimwerkerinnen und Heimwerker gehören. Je nach Arbeit und Gerät 
sind auch ein Atemschutz und solide Schuhe sinnvoll. 
 

Damit ist die Vorbereitung für sicheres Heimwerken aber noch nicht ganz abgeschlossen. 
Damit sich nirgends etwas verfängt: Lange Haare zusammenbinden, enganliegende Klei-
dung tragen, Halstücher und Schmuck ablegen. 
 

Wer für die Arbeit eine Leiter braucht, nutzt am besten ein besonders standfestes Modell. 
Und wer draussen mit elektrischen Geräten arbeitet, sollte einen FI-Schutzschalter verwen-
den – der schützt vor Stromschlägen. 
 

Apropos Geräte: Bevor man das erste Mal mit etwas hantiert, unbedingt die Bedienungsan-
leitung lesen. Neben Sicherheitshinweisen entdeckt man auch wichtige Hinweise zu Ge-
brauch, zur Wartung und zur Pflege.  
  

Mehr Informationen zu sicherem Heimwerken gibts auf bfu.ch/heimwerken. Und wer genau 
wissen will, was Schutzbrillen, Schutzhandschuhe, Gehörschutz und Co. sicher macht, be-
sucht bfu.ch/produkte. Da gibt es nützliche Sicherheitstipps zu verschiedensten Produkten. 

 
Sichtbarkeit: Nur wer leuchtet, wird rechtzeitig gesehen 
 

Die wichtigsten Tipps:  

 Zu Fuss: Helle Kleidung und reflektierende Materialien tragen. 
Am effektivsten sind Reflektoren an Hand- und Fussgelenken.  

 Auf Velo und E-Bike: Lichter und Reflektoren anbringen.  

 Auf Trottinett, Skateboard und Co.: Nachts und bei schlechter 
Sicht Lichter verwenden. 

 Mit Auto und Töff: Licht an und Scheinwerfer sauber halten.  

 
Christian Moser 
Sicherheitsdelegierter Gemeinde Konolfingen 
Tel. 031 791 15 15 
E-Mail: msck@bluewin.ch 

mailto:msck@bluewin.ch
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Informationen der Ausgleichskasse 
 
Flexibles AHV-Rentenalter ermöglicht 
vorzeitige Pensionierung 
 
 
Ordentliches Rentenalter 
Männer treten mit 65 Jahren ins AHV-
Rentenalter ein. 2023 werden somit die 
Männer des Jahrgangs 1958 rentenbe-
rechtigt. 
Das ordentliche Rentenalter beginnt für 
Frauen mit 64 Jahren. 2023 werden folg-
lich die Frauen des Jahrgangs 1959 ren-
tenberechtigt. 
 
 
Vorbezug und Aufschub der Altersrente 
Dank der Flexibilisierung des Rentenalters 
können Männer und Frauen den Bezug 
der Altersrente 
• um ein oder zwei Jahre vorziehen 

(Vorbezug für einzelne Monate nicht 
möglich) 

• um mindestens ein bis höchstens 
fünf Jahre aufschieben. 

Wer seine Altersrente vorbezieht, erhält 
für die gesamte Dauer des Rentenbezugs 
eine gekürzte Rente. Wer den Beginn des 
Rentenbezugs aufschiebt, erhält demge-
genüber für die gesamte Dauer eine er-
höhte Rente. Kürzung bzw. Zuschlag wer-
den zusammen mit der Rente periodisch 
der Lohn- und Preisentwicklung ange-
passt. 
Jeder Ehepartner hat, unabhängig vom 
anderen die Möglichkeit, seine Rente vor-
zubeziehen oder aufzuschieben (z.B. be-
zieht die Ehefrau ihre Rente vor, der Ehe-
mann schiebt sie auf). 
 
 

Rentenvorbezug 
Der Rentenvorbezug muss mit amtlichem 
Anmeldeformular zum Voraus geltend 
gemacht werden. Dies zweckmässiger-
weise spätestens drei Monate vor dem 
Geburtstag, ab dem die vorbezogene 

Rente ausgerichtet werden soll. Andern-
falls ist der Rentenvorbezug bzw. Renten-
bezug erst ab dem nächstfolgenden Ge-
burtstag möglich. Rückwirkend kann 
kein Vorbezug geltend gemacht wer-
den. 
 

 
 
 
Wer die Rente vorbezieht, untersteht 
weiterhin der AHV/IV/EO-Beitrags-
pflicht. Während des Vorbezugs bezahlte 

Beiträge werden für die Rentenfestsetzung 
nicht mehr berücksichtigt. Der für erwerbs-
tätige AHV-Rentner/innen anwendbare 
Freibetrag, auf dem keine Beiträge zu ent-
richten sind, gilt nicht während des Ren-

tenvorbezugs. 
Weil der Rentenvorbezug auch für Perso-
nen in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen möglich sein soll, können unter 
bestimmten Voraussetzungen während 
des Vorbezugs auch Ergänzungsleistun-
gen gewährt werden. 
Wichtig: Während der Dauer des Renten-
vorbezuges werden keine Kinderrenten 

ausgerichtet. Wird eine vorbezogene Al-
tersrente durch Hinterlassenenrenten ab-
gelöst, werden diese wie die vorbezogene 
Altersrente gekürzt. 
 
 

Rentenaufschub 
Wer kurz vor dem Rentenalter steht, 
kann mit amtlichem Formular den Ren-
tenbezug um mindestens ein, höchs-
tens fünf Jahre aufschieben. Damit er-

höht sich der Rentenanspruch um den 
Aufschubszuschlag. 
Die Rente kann während des Aufschubs – 
wiederum mit amtlichem Formular - jeder-
zeit abgerufen werden; man muss sich 
somit nicht im Voraus auf eine bestimmte 
Aufschubsdauer festlegen. 
Der Aufschubszuschlag, ein fixer Fran-
kenbetrag in Prozenten des Durchschnitts 
der aufgeschobenen Rente, entspricht 
dem versicherungstechnischen Gegenwert 
der während des Aufschubs nicht bezoge-
nen Rente: 
Je länger der Aufschub, desto höher der 
Zuschlag. 
    (Stand 2022) 

Auskünfte und weitere Informationen 

www.akbern.ch oder www.ahv-iv.info oder 
bei den AHV-Zweigstellen, die kostenlos 
Auskünfte erteilen und amtliche Formulare 
sowie Merkblätter abgeben.  

http://www.akbern.ch/
http://www.ahv-iv.info/
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Beitragspflicht für Nichterwerbstätige 
und Selbständigerwerbende  

 
Nichterwerbstätige  
In der Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (AHV), Invalidenversicherung (IV) 
und Erwerbsersatzordnung (EO) gelten als 
Nichterwerbstätige Personen, die kein 
oder nur ein geringes Einkommen erzie-
len, namentlich:  

• vorzeitig Pensionierte,  
• IV-Rentenbezüger/innen,  
• Empfängerinnen und Empfänger von 

Krankentaggeldern,  
• Studierende,  
• „Weltenbummler“,  
• ausgesteuerte Arbeitslose,  
• Geschiedene,  
• Verwitwete,  
• Ehegatten von Pensionierten, die nicht 

im AHV-Rentenalter sind,  
• Ehegatten von im Ausland erwerbstäti-

gen Ehepartnern.  

Unter gewissen Voraussetzungen gelten 
auch Personen als Nichterwerbstätige, die 
nicht voll und auf Dauer erwerbstätig sind 
(Teilzeitbeschäftigte).  

Nichterwerbstätige entrichten Beiträge an 
die AHV/IV/EO ab dem 1. Januar nach 
Vollendung des 20. Altersjahrs bis zum 
Erreichen des ordentlichen AHV-Alters 
(Frauen 64, Männer 65).  
Wer noch nicht als Nichterwerbstätige(r) 
erfasst ist, hat sich bei der AHV-
Zweigstelle des Wohnorts zu melden. Dort 
sind Anmeldeformulare und das Merkblatt 
2.03 über die Beitragspflicht von Nichter-
werbstätigen erhältlich. Beides kann auch 
im Internet unter www.akbern.ch in der 
Rubrik AHV/IV/EO/ALV/FAK/FL-Beiträge 
eingesehen werden.  
 

__________________________________ 

Selbständigerwerbende  
In der AHV/IV/EO gelten Frauen und 
Männer als selbständigerwerbend, wenn 
sie  
• unter eigenem Namen und auf eigene 

Rechnung arbeiten, indem sie z.B. 
nach Aussen mit eigenem Firmenna-
men auftreten, und  

• in unabhängiger Stellung und auf ihr 
eigenes wirtschaftliches Risiko tätig 
sind, indem, sie z.B. Investitionen täti-
gen, Personal beschäftigen, ihre Be-
triebsorganisation frei wählen und für 
mehrere Auftraggeber tätig sind.  

 
Ob eine versicherte Person im Sinn der 
AHV selbständigerwerbend ist, beurteilt 
die Ausgleichskasse im Einzelfall für je-
des Entgelt separat. Es ist deshalb nicht 
ausgeschlossen, dass die gleiche Person 
für eine Tätigkeit als unselbständig-, für 
eine andere als selbständigerwerbend 
beurteilt wird. Massgebend für die Beurtei-
lung der Ausgleichskasse sind die effekti-
ven wirtschaftlichen Gegebenheiten, nicht 
die vertraglichen Verhältnisse.  
Selbständigerwerbende entrichten Beiträ-
ge an die Alters- und Hinterlassenversi-
cherung (AHV), an die Invalidenversiche-
rung (IV) und an die Erwerbsersatzord-
nung (EO) ab dem 1. Januar nach Vollen-
dung des 17. Altersjahrs. Sie sind dage-
gen nicht versichert gegen Arbeitslosigkeit 
und Unfall. Zudem fallen sie nicht unter 
das Obligatorium der beruflichen Vor-
sorge (BVG).  
 
Anmeldeformulare und das Merkblatt 2.02 
über Selbständigerwerbende können im 
Internet unter www.akbern.ch in der 
Rubrik AHV/IV/EO/ALV/FAK/FL-Beiträge 
eingesehen werden und sind bei den 
AHV-Zweigstellen erhältlich. 
__________________________________

 

Mutterterschaftsentschädi-
gung (MSE) und Vaterschafts-
entschädigung (VSE) 

Grundsätzliches  

Anspruch auf MSE und VSE haben Eltern, 
die unmittelbar vor der Geburt ihres Kin-
des während neun Monaten lückenlos in 
der AHV obligatorisch (nicht freiwillig) ver-
sichert waren und in dieser Zeit mindes-
tens fünf Monate lang eine Erwerbstätig-

keit ausübten. Die minimale AHV-
Versicherungsdauer von neun Monaten 
wird bei einer Frühgeburt entsprechend 
herabgesetzt. Die fünfmonatige Erwerbs-
tätigkeit (innerhalb der neunmonatigen 
Versicherungsdauer) muss nicht zusam-
menhängend sein. Zudem ist der Beschäf-
tigungsgrad nicht relevant. Angerechnet 
werden auch Zeiten, in denen Taggelder 
aufgrund von Arbeitsunfähigkeit oder Ar-
beitslosigkeit ausgerichtet wurden.  
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Höhe der Entschädigung und Auszah-
lung  

Die MSE und VSE wird in Form von Tag-
geldern geleistet. Sie beträgt 80% des 
durchschnittlichen Erwerbseinkommens 
(AHVpflichtiger Lohn), das die Mutter oder 
der Vater unmittelbar vor der Geburt er-
zielte. Maximal beträgt das Taggeld CHF 
196.- (also 80% von CHF 245.-). Dies be-
deutet, dass auch Eltern, die mehr als 
CHF 7'350.- (30 x CHF 245.-) verdienen, 
ein Taggeld von höchstens CHF 196.- 
erhalten. 

Mutterschaftsentschädigung 

Der Anspruch beginnt mit der Geburt des 
Kindes und dauert 98 Tage (14 Wochen). 
Die Mutter erhält ein Taggeld, wenn das 
Kind lebensfähig zur Welt kommt. Wird 
das Kind tot geboren oder stirbt es bei der 
Geburt, so besteht der Anspruch auf Ent-
schädigung nur, wenn die Schwanger-
schaft mindestens 23 Wochen gedauert 
hat. Die Mutter ist weiterhin anspruchsbe-
rechtigt, wenn das Kind direkt nach der 
Geburt länger als 14 Tage im Spital blei-
ben muss. Der Anspruch verlängert sich 
um die Zeit im Spital, maximal um 56 Ta-
ge. Die Mutter hat Anspruch auf die Ver-
längerung, wenn sie nach Ende des Mut-
terschaftsurlaubs wieder eine Erwerbstä-
tigkeit ausübt. Dazu muss sie auf dem 
Antragsformular die Dauer des Spitalau-
fenthalts bekanntgeben, ein Arztzeugnis 
vorlegen und den erfolgreichen Nachweis 
über die Weiterführung der Erwerbstätig-
keit erbringen. Der Anspruch besteht zu-
dem, wenn die Mutter Leistungen der Ar-
beitslosenversicherung bezieht, die Tag-
gelder bis zur Geburt jedoch nicht ausge-
schöpft hat und im Zeitpunkt der Geburt 
noch eine Rahmenfrist offen ist.  

Vaterschaftsentschädigung 

Der Vater hat Anspruch auf den Bezug 
von zehn Urlaubstagen beziehungsweise 
14 Taggeldern, die innerhalb von sechs 
Monaten seit der Geburt bezogen werden 
müssen. Der Bezug kann tage- oder wo-
chenweise erfolgen. Kein Anspruch auf 
VSE besteht, wenn das Kind tot geboren 
wird oder bei der Geburt stirbt.  

Verhältnis zu anderen Sozialversiche-
rungen  

Während des Bezugs einer MSE oder 
VSE gemäss EOG werden keine Taggel-

der anderer Sozialversicherungen (ALV, 
IV, UV, MV) ausgerichtet. Bezogen die 
Eltern bis unmittelbar vor der Geburt Tag-
gelder einer dieser Versicherungen, und 
waren diese höher als die MSE / VSE, so 
entspricht die Entschädigung dem bisher 
bezogenen Taggeld, auch wenn dabei die 
Grenze von CHF 196.- überschritten wird. 
Die Versicherten sind während des gan-
zen Mutter- /Vaterschaftsurlaubs kostenlos 
unfallversichert.  

Anmeldung  

Der Anspruch auf MSE oder VSE muss 
bei der Ausgleichskasse des letzten Ar-
beitgebers, gegebenenfalls bei der Aus-
gleichskasse des Kantons Bern oder der 
zuständigen AHV-Zweigstelle angemeldet 
werden. Zur Geltendmachung des An-
spruchs sind grundsätzlich die Versicher-
ten selbst befugt. Das Formular "Anmel-
dung Mutterschaftsentschädigung Anga-
ben der Mutter" (Formular Nr. 318.750) 
und Anmeldung Mutterschaftsentschädi-
gung – Angaben des Arbeitgebers (For-
mular Nr. 318.751) beziehungsweise "An-
meldung Vaterschaftsentschädigung – 
Angaben des Vaters oder der Ehefrau der 
Mutter" (Formular Nr. 318.747) und An-
meldung Vaterschaftsentschädigung – 
Angaben des Arbeitgebers (Formular Nr. 
318.748) kann unter https://www.ahv-
iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-
Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-
MSE-VSE-BUE herunter geladen werden.  

Zu beachten 
a) Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer  

Bei Arbeitnehmenden wird in der Regel 
der Arbeitgeber die MSE beziehungswei-
se VSE beziehen und den Versicherten 
wie bis anhin den Lohn (mindestens 80% 
davon) auszahlen. In diesem Fall ist auch 
der Arbeitgeber zur Geltendmachung des 
Anspruchs bei der zuständigen Aus-
gleichskasse berechtigt. Der Sozialdienst 
rechnet den Lohn weiterhin als Einnahme 
im Budget ein. 

b) Selbständigerwerbende  

Selbständigerwerbende Mütter oder Väter 
machen den Anspruch direkt bei derjeni-
gen Ausgleichskasse geltend, mit der sie 
AHV-Beiträge abrechnen. Auskünfte 
www.akbern.ch oder ahv-iv.ch und bei 
den AHV-Zweigstellen. 

https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-VSE-BUE
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-VSE-BUE
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-VSE-BUE
https://www.ahv-iv.ch/de/Merkbl%C3%A4tter-Formulare/Formulare/Leistungen-der-EO-MSE-VSE-BUE
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Fragen rund ums Alter?  
Pro Senectute Kanton Bern kennt die Antworten  
 

Von der Pensionierung über die Finanzen bis hin zum Heimeintritt beim Älterwerden stel-

len sich immer wieder Fragen, die nie zuvor ein Thema waren. Als die Fachstelle für das 
Alter und Altern steht Pro Senectute Kanton Bern Betroffenen beratend zur Seite. Pro 
Senectute Kanton Bern unterstützt und fördert mit ihrer Tätigkeit die Lebensgestaltung, 
die Selb-ständigkeit und die Lebensqualität von Menschen im AHV-Alter – persönlich und 
kompetent. Die Dienstleistungen und Entlastungsangebote von Pro Senectute Kanton 
Bern sind vielseitig und decken zahlreiche Bereiche des Älterwerdens ab. 
 

 Sozialberatung 
 

Wir beraten und informieren kostenlos rund ums Älterwerden 
Mitarbeitende in der Sozialberatung geben Antworten zu Fragen betreffend Fi-
nanzen, Sozialversicherung, Recht, Wohnen und Heimeintritt. In Konfliktsitua-
tionen bildet die mediative Konfliktberatung einen neutralen Ort zur gemein-
samen Lösungsfindung. 
 

  

Bildung und Sport 
 

Wir bewegen und bilden 
Zum gesunden Altern und zum Erhalten der Selbständigkeit gehören körperli-
che und geistige Fitness. Abwechslungsreiche Kursangebote wie Wasserfitness, 
Radfahren, Schneeschuhlaufen, Sprachen, Tanzen und der sichere Umgang mit 
digitalen Medien gehören unter anderem zu unserem vielfältigen Angebot.  
 

  

Gesundheitsförderung 
 

Wir machen Sie «zwäg» fürs Alter 
In individuellen und kostenlosen Gesprächen beraten Pflegefachpersonen zu 
körperlichen, seelischen und sozialen Gesundheitsthemen, damit ein langes 
aktives und selbstbestimmtes Leben zu Hause möglich ist.  
 

  

Services 
 

Wir entlasten im Alltag 
Unsere Dienstleistungen erleichtern und entlasten das Leben zu Hause und im 
Alltag. Pro Senectute Kanton Bern hilft bei administrativen Tätigkeiten wie Zah-
lungen erledigen, Belege ordnen und Formulare ausfüllen – kurz oder langfris-

tig. Auch die Einkommens- und Rentenverwaltung oder die Steuererklärung 
kann durch Pro Senectute ausgeführt werden. Mahlzeiten liefern, die Wohnung 
reinigen, Besuche oder Begleitungen für gemeinsame Aktivitäten sind weitere 
Angebote, die Entlastung bringen. 
 

 

Auf den Internetportalen www.wohnen60plus.ch und www.infosenior.ch finden Se-
niorinnen und Senioren sowie Angehörige unzählige Informationen zu Themen wie Woh-
nen und weitere Altersfragen. 
 
Pro Senectute Kanton Bern – wir sind für Fragen da! 

Geschäftsstelle 
Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen 
Telefon 031 359 03 03 

info@be.prosenectute.ch 
be.prosenectute.ch 
 
Beratungsstelle Konolfingen, Tel. 031 790 00 10 

http://www.wohnen60plus.ch/
http://www.infosenior.ch/
mailto:info@be.prosenectute.ch
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«Seniorenforum 60+» Niederhünigen-Freimettigen 
 
Im Zusammenhang mit den Corona-Massnahmen konnten sowohl im Winter 2020/21 wie 
2021/22 keine Anlässe für unsere Senioren durchgeführt werden.  
Nach diesem unfreiwilligen Unterbruch wollen wir unseren Treffen wieder neuen Schub ver-
leihen und können an dieser Stelle folgende Daten – Beginn jeweils 13.30 Uhr – bekanntge-
ben: 

 Mittwoch, 23. November 2022 

 Mittwoch, 25. Januar 2023 

 Mittwoch, 22. März 2023 

Diese Zusammenkünfte finden wie bisher im Saal des Schulhauses Niederhünigen statt und 
sollen weiterhin bei Kaffee und Kuchen in einem gemütlichen Rahmen abgeschlossen wer-
den. 
Die Details werden auch in Zukunft mittels Flugblatt bekanntgegeben, welches ca. 10 Tage 
vor den jeweiligen Anlässen zugestellt wird.  
Im Sinne einer Vororientierung sei uns folgender Hinweis erlaubt: Anlässlich des Treffens 
vom 25. Januar 2023 wird zuhanden der Überarbeitung des Altersleitbildes Region Konolfin-
gen eine Bedürfniserhebung erfolgen – eine entsprechende Einladung der Altersbeauftrag-
ten der Region Konolfingen finden Sie nachstehend. 
An dieser Stelle möchte das neu gebildete Organisationsteam all jenen Personen, die unser 
Seniorenforum «60+» ins Leben gerufen und dieses über viele Jahre und unter Einbezug 
neuer Kräfte weitergeführt haben, für ihren grossen Einsatz herzlich danken! Die Teilneh-
merzahlen haben bewiesen, dass das Bedürfnis für sporadische, unkomplizierte Treffen 
durchaus vorhanden ist. Merci vielmals für eure Pionierarbeit und Euch ALLEN von Herzen 
alles Gute! 
Folgende Personen sind neu für die Organisation und Durchführung unserer Zusammen-
künfte zuständig: 

 Gemeinde Niederhünigen: Erika Bigler, Geissrütti 9; Esther Gerber, Dorfstrasse 8; 

Elisabeth Neuenschwander, Dorfstrasse 14; Alfred Röthlisberger, Wilerweg 15 

 Gemeinde Freimettigen: Samuel Aeschlimann, Niedermatt 140; Werner Moser, Bäch-

limattstrasse 5 

Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme der Aktivitäten des Seniorenforums «60+» Nieder-
hünigen – Freimettigen und auf viele TeilnehmerInnen anlässlich der erwähnten Treffen! 
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Aus dem Schulhaus 
 

Vorschulangebot  
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Anlässe/Vereine/Verschiedenes 
 
Frymettige-Bummler     

 
Wir treffen uns jeweils am letzten Donnerstag im Monat. 

Die nächsten Termine sind: 

24.11.2022 13.30 Uhr Schulhaus Freimettigen (Sternen Ursellen) 

15.12.2022 13.30 Uhr Adventshöck (Kreuz Konolfingen) 

 
(Versicherung ist Sache der Teilnehmer) 
 
Weitere Auskünfte erteilen: 
Lotti Zürcher, Tel. 031 791 16 04 
Vreni Häsler, Tel. 031 791 00 73 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Das Duell würde wiederum vom 1 – 31.5.2023 stattfinden. Eine Anmeldung ist noch bis zum 
15. Dezember 2022 möglich. Stellt sich jemand aus der Bevölkerung zu Verfügung, die 
Verantwortung in unserer Gemeinde zu übernehmen und ein abwechslungsreiches 
Sportprogramm zusammenzustellen? Dann melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung, 
Tel. 031 791 13 42, info@freimettigen.ch. 
Falls sich niemand finden lässt, wird keine Anmeldung erfolgen. 
__________________________________________________________________________ 
 

 

mailto:info@freimettigen.ch
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